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Präsidenten des Sächsischen Landtages
Herrn Dr. Matthias Rößler

Bernhard-von-Lindenau—Platz 1
01067 Dresden

Kleine Anfrage des Abgeordneten Sebastian Wippel (AfD)
Drs.-Nr.: 7/4848

Thema: Angriffe auf die Polizeistation in Leipzig Connewitz und Ge-

schenk des Ministerpräsidenten vom 08.12.2020

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„Vorbemerkung:

‚Mit einer großen Kiste bahnte sich der Ministerpräsident den Weg in

die Wiedebachpassage. Darinnen: ein Herrnhuter Stern, den Kret-

schmer den Beamten als Zeichen der Hoffnung überreichte.‘
(https:Ilwww.taq24.delleipziglleipziq-connewitzlfuer-die-connewitz-
cops-kretschmer-macht-den-sternboten-1755202 )“

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Wie viele Angriffe auf die Polizeistandorte in Leipzig Connewitz gab es

seit seit dem Jahr 2014? (Bitte jeweils untergliedern in Jahr, Angegrif—
fener Polizeistandort, Art des Angriffs, Höhe des Sachschadens, An-

zahl verletzte Polizisten, Einordnung in der politisch motivierten Kri-
minalität, Ermittlungsübername durch Soko LinX und strafrechtliche

Folgen für die ermittelten Tatverdächtigen)

Für die Recherche der Fälle wurde auf den Kriminalpolizeilichen Melde-
dienst in Fällen Politisch motivierter Kriminalität (KPMD-PMK) beim Landes-

kriminalamt (LKA) Sachsen zurückgegriffen. Abfragedatum war der 17. De—

zember 2020. Es wird darauf hingewiesen, dass die Angaben für das Jahr
2020 vorläufig sind und Änderungen unterliegen können. Im Übrigen wurde

auf den statistischen Jahresabschluss abgestellt. Für die Jahre 2019 und
2020 wurde das im KPMD-PMK seit 2019 bestehende Angriffsziel ,,Polizei-
einrichtung“ herangezogen. Im Ubrigen erfolgte eine manuelle Sonderaus-

wertung. Die bundesweit abgestimmten Richtlinien zur Statistik der Politisch
motivierten Kriminalität (PMK) sehen keine Erfassung der Schadenshöhe
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vor. Soweit in den recherchierten Fällen Angaben zur Schadenshöhe enthalten waren,
sind diese in der Tabelle mit aufgeführt:

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

Polizeirevier Leipzig-Südost, Außenstelle Wiedebach-Passage
Delikt | Sachschaden (Euro)

2014
§ 224 Strafgesetzbuch (StGB) -
§ 241 StGB -
5x § 303 StGB 1.910

2015
§ 125a StGB -
§ 303 StGB 300

2016
§ 224 StGB | -

2017
3x § 303 StGB 1.200
§ 305a StGB -

2018
3x § 303 StGB | 27.700

2019
2x § 303 StGB | -

2020
§ 125 StGB —
10x § 303 StGB 500 
 

In {einem Fall aus dem Jahr 2014 wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Sämtliche Fälle wurden dem Phänomenbereich der PMK -iinks— zugeordnet.

Die zum 1. Dezember 2019 eingerichtete Sonderkommission Linksextremismus hat die
Ermittlungen zu sämtlichen Fällen ab dem Jahr 2020 sowie zu einem Fall aus dem Jahr
2019 übernommen.

In sechs Fällen (4x im Jahr 2014, 1x im Jahr 2017, 1x im Jahr 2019) konnten insge-

samt acht Tatverdächtige ermittelt werden. Informationen zum Ausgang der Verfahren
sind nicht Bestandteil des KPMD-PMK beim LKA Sachsen und liegen insoweit nicht

unmittelbar vor. Im Weiteren wurden die sechs Fälle daher mit dem Polizeilichen Aus-
kunftssystem Sachsen (PASS) abgeglichen und ggf. unter Einbeziehung der Justizbe—

hörden händisch aufbereitet, so dass folgende Angaben möglich sind:

in einem Fall aus dem Jahr 2014 wurden die beiden Beschuldigten zu einer Jugend-

strafe (1x 1 Jahr; 1x 8 Monate, ausgesetzt zur Bewährung) verurteilt. In einem weiteren
Verfahren aus dem Jahr 2014 erfolgte eine Verurteilung zu einer Geldstrafe. Zu den
beiden übrigen Fällen aus dem Jahr 2014 liegen zum Ausgang des Ermittlungsverfah-

rens keine Erkenntnisse mehr vor.

In ‚dem Ermittlungsverfahren zu dem FaII aus dem Jahr 2017 erfolgte eine vorläufige
Einstellung nach § 205 Strafprozessordnung. Nach dem Beschuldigten wird gefahndet.

In dem Fall aus dem Jahr 2019 ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen.
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Frage 2:

Welche Maßnahmen hat das Innenministerium unternommen, um die Beamten

des Polizeistandortes in der Wiedebachpassage über das normale Maß hinaus zu
schützen? (Bitte Maßnahmen einzeln mit Datum der Umsetzung auflisten)

Polizeireviere sind Einrichtungen, für die grundsätzlich erhöhte Schutzanforderungen

gelten. Diesen wird mit hohen Sicherheitsmaßnahmen Rechnung getragen.

Das Sicherheitsniveau der Außenstelle Wiedebach—Passage entspricht dem eines Poli—

zeireviers. Bezüglich der durchgeführten Umbaumaßnahmen wird auf die Antwort der
Staatsregierung auf die Kleine Anfrage Drs.-Nr. 6/6789 venNiesen. Darüber hinausge-

hende Maßnahmen wurden nicht getroffen.

Frage 3:

Fällt der von Ministerpräsident Kretschmer überreichte Herrnhuter Stern unter
die Regelung zur Annahme von Belohnungen und Geschenken und aus welchem
Haushaltstitel des Staatshaushaltes wurde der Stern mit welchem Preis bezahlt?
(Falls mehrere Weihnachts-I „Hoffnungsgeschenke“ beschafft worden sind, bitte
auch die Gesamtsumme angeben.)

Die Überreichung des Herrnhuter Sternes an die Außenstelle Wiedebach-Passage

fällt nicht unter die VenNaltungsvorschrift Belohnungen, Geschenke und sonstige Vor-
teile. Die Verwaltungsvorschrift richtet sich an die einzelnen öffentlichen Bediensteten,

die aufgrund ihrer Amtsausführung mit Belohnungen, Geschenken und dergleichen
konfrontiert werden können.

Ein Herrnhuter Stern wurde am 8. Dezember 2020 durch Herrn Ministerpräsidenten

nicht einem oder mehreren öffentlichen Bediensteten geschenkt, sondern der Außen-
stelle Wiedebach-Passage übergeben und verbleibt damit auch im Eigentum des
Freistaates Sachsen.

Der Kaufpreis für den Herrnhuter Stern betrug 117,50 Euro und wurde aus der Proto-

kollhaushaltsstelle Kapitel 0201 Titel 536 61 — Zur Erfüllung von Repräsentations-
verpflichtungen der Staatsregierung im Inland — bezahlt.

Frage 4:

Welchen sicheren Platz hat man im oder am Polizeiposten Connewitz gefunden,

damit der von Ministerpräsident Kretschmer überreichte Herrnhuter Stern bei
den kommenden Angriffen nicht beschädigt wird?

Der übergebene Herrnhuter Stern befindet sich in den Räumlichkeiten der Außenstelle
Wiedebach-Passage, in denen Publikumsverkehr stattfindet.

wizfreu dlichen (Ken

Prof. r. Roland Wöller
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